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Gliederungs-Nr. 8050-21

§ 8 ArbZG - Gefährliche Arbeiten

1Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates für einzelne Beschäftigungsbereiche, für
bestimmte Arbeiten oder für bestimmte Arbeitnehmergruppen, bei denen besondere Gefahren für die Gesundheit der Arbeitnehmer
zu erwarten sind, die Arbeitszeit über § 3 hinaus beschränken, die Ruhepausen und Ruhezeiten über die §§ 4 und 5 hinaus
ausdehnen, die Regelungen zum Schutz der Nacht- und Schichtarbeitnehmer in § 6 erweitern und die Abweichungsmöglichkeiten
nach § 7 beschränken, soweit dies zum Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer erforderlich ist. 2Satz 1 gilt nicht für
Beschäftigungsbereiche und Arbeiten in Betrieben, die der Bergaufsicht unterliegen.

gespeichert: 22.07.2024, 21:05 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

1 / 2
 

https://www.arbeitssicherheit.de//document/71ff01f7-952e-3098-802c-00d4e9871718
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/29ca89e4-7b36-308c-a496-6135c469f495
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/0b9bd85f-db7c-37aa-ae56-cf68edb2ca72
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/9d4dae06-af87-3d15-8975-a4d06b8ac047
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/a84fcf65-8872-3782-8dbe-98ef2f0f49fd
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/e8356ef1-844e-37ab-ae3e-56c773e9c34f


gespeichert: 22.07.2024, 21:05 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

2 / 2
 


